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                  Magdeburg, 08.05.2024 

 

 

Ehemaliger Landesverfassungsrichter Prof. Winfried Kluth moniert verfas-

sungswidrige Benachteiligung der freien Schulen in Sachsen-Anhalt  

 

Auf dem gestrigen Parlamentarischen Abend des VDP Sachsen-Anhalt, der in 

diesem Jahr mit Vertreterinnen und Vertretern der FDP stattfand, äußerte sich 

der ehemalige Landesverfassungsrichter Prof. Winfried Kluth in seinem Impuls-

referat sehr kritisch zum Umgang des Landes mit den allgemein- und berufsbil-

denden Schulen in freier Trägerschaft. 

 

Er betonte zunächst die besondere Bedeutung von Artikel 28 Absatz 2 der Ver-

fassung des Landes Sachsen-Anhalt, der den freien Schulen explizit einen „An-

spruch auf die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen öffentlichen Zuschüs-

se“ einräumt. Dieser Anspruch gehe über die bloße Gewährung eines Existenz-

minimums hinaus. Der Verfassungsrechtsexperte forderte auch eine Wettbe-

werbsgleichheit der freien Schulen gegenüber den staatlichen Schulen bei-

spielsweise bei der Gewinnung von Lehrkräften ein. Anreizsysteme, mit denen 

das Land Lehrkräfte locke (z.B. Verbeamtung und Sonderzahlungen), müssten 

auch den freien Schulen ermöglicht werden, was sich natürlich ebenfalls in deren 

Finanzierung niederschlagen müsse. Die Schulverwaltung sei zu wettbewerbs-

rechtlicher Neutralität verpflichtet. Hinsichtlich der langen Dauer bis zur Umset-

zung der Urteile des Oberverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2022 (die Finanzhil-

fesätze ab dem Schuljahr 2021/22 wurden noch immer nicht korrigiert oder be-

rechnet) seien sogar Amtspflichtverletzungen durch Unterlassen zu prüfen. 
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Seitens der FDP betonten die Landesvorsitzende Dr. Lydia Hüskens, der Frakti-

onsvorsitzende Andreas Silbersack sowie Jörg Bernstein, bildungs- und finanz-

politischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, die hohe Bedeutung der freien 

allgemein- und berufsbildenden Schulen für das hiesige Bildungswesen und si-

cherten ihre Unterstützung im bevorstehenden Schulgesetzgebungsverfahren 

zu, in dem die Regelungen zur Finanzhilfe für die Ersatzschulen völlig neu gefasst 

werden sollen und wo die freien Schulen Verschlechterungen gegenüber der 

bisherigen Rechtslage befürchten.  

 

Weitere Themen auf dem gut besuchten Parlamentarischen Abend des VDP 

Sachsen-Anhalt waren die äußerst schwierigen und hoch bürokratisierten Rah-

menbedingungen für die Erwachsenenbildungsträger, die sich im Bereich der 

Aktivierung und Qualifizierung von Arbeitslosen sowie der Integration von 

Flüchtlingen engagieren, sowie das Urteil des Bundessozialgerichts zum Einsatz 

von Honorarkräften im Bildungsbereich, der mittlerweile nahezu unmöglich ge-

worden ist, wodurch viele Bildungsangebote staatlicher und freier Träger be-

droht sind.  

 
Der VDP Sachsen-Anhalt vertritt als konfessionell und politisch neutraler Berufsverband die Interes-

sen von allgemein- und berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft sowie von privaten Erwachse-

nenbildungsdienstleistern in Sachsen-Anhalt. Ihm gehören aktuell 94 Träger derartiger Bildungsein-

richtungen mit mehr als 200 Niederlassungen an.  

 

Für Rückfragen wenden Sie sich gern an:  

Jürgen Banse, Geschäftsführer VDP Sachsen-Anhalt 

Tel.: 0391/7319160 

E-Mail: VDP.LSA@t-online.de     

www.vdp-sachsen-anhalt.de 


